
Keine Rechts- oder Steuerberatung; alle Angaben trotz sorgfältiger Recherche ohne Gewähr. Informationen stammen aus 

öffentlich zugänglichen Quellen und ersetzen keine individuelle Beratung. Auf Wunsch stellen wir gerne den Kontakt zu 

einem erfahrenen Steuerberater in Ungarn her. Stand: 02.12.2025. Kontakt: team@virtuelle-assistenten.eu | WhatsApp 

(schriftlich): +49 (0)151 11153614 

 

 
Leitfaden zur Wegzugs- und 
Entstrickungsbesteuerung 

einwandererhilfe.de  

 

 

  

https://einwandererhilfe.de/


Keine Rechts- oder Steuerberatung; alle Angaben trotz sorgfältiger Recherche ohne Gewähr. Informationen stammen aus 

öffentlich zugänglichen Quellen und ersetzen keine individuelle Beratung. Auf Wunsch stellen wir gerne den Kontakt zu 

einem erfahrenen Steuerberater in Ungarn her. Stand: 02.12.2025. Kontakt: team@virtuelle-assistenten.eu | WhatsApp 

(schriftlich): +49 (0)151 11153614 

Inhalt 
Was ist das überhaupt? – Grundidee der Wegzugs- und Entstrickungsbesteuerung ... 2 

Wann greift die Wegzugsbesteuerung? – Tatbestandsvoraussetzungen ..................... 3 

Wann greift die Entstrickungsbesteuerung (Exit Tax)? ................................................. 3 

Warum kann das teuer werden – die Folgen................................................................ 4 

Welche Strategien oder Ausnahmen gibt es – worauf Sie achten können ................... 4 

Für wen ist der Leitfaden relevant – und wann nicht .................................................... 4 

Fazit: Warum Wegzug gut geplant sein muss .............................................................. 5 

Checkliste: Bin ich betroffen? ...................................................................................... 5 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen: ............................................................... 5 

 

 

 

Was ist das überhaupt? – Grundidee der Wegzugs- und 

Entstrickungsbesteuerung 
 

Der Grundgedanke: Wenn jemand Deutschland verlässt – also Wohnsitz und 

gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt – könnten stille Wertsteigerungen („stille 

Reserven“) an Beteiligungen oder Vermögenswerten ungehindert ins Ausland 

mitgenommen werden, ohne jemals in Deutschland versteuert zu werden. Das will der 

Gesetzgeber verhindern. 

Deshalb wird beim Wegzug in bestimmten Fällen so getan, als würden Anteile bzw. 

Vermögenswerte zum Marktwert verkauft – der daraus resultierende Gewinn wird 

versteuert, auch wenn Sie nichts verkauft haben. 

Wo es um Firmen- oder Beteiligungsvermögen geht, unterscheidet man zwei Fälle: 

Beteiligungen im Privatvermögen (z. B. GmbH-Anteile): reguläre Wegzugsbesteuerung 

(§ 6 AStG). 

Betriebsvermögen/Unternehmenswerte (z. B. Einzelunternehmen, 

Personengesellschaften, Patente, Betriebsausstattung): Entstrickungsbesteuerung 

(Exit Tax). 
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Wann greift die Wegzugsbesteuerung? – 

Tatbestandsvoraussetzungen 
 

Damit die Wegzugsbesteuerung wirksam wird, müssen folgende Bedingungen erfüllt 

sein: 

Sie geben Ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland auf. 

Sie halten mindestens 1 % Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH, AG). 

Sie waren innerhalb der letzten zwölf Jahre mindestens sieben Jahre unbeschränkt 

steuerpflichtig in Deutschland. 

Beim Wegzug wird ein fiktiver Verkauf Ihrer Anteile angenommen – die bisher 

unversteuerten Wertsteigerungen werden steuerpflichtig. 

 

Wann greift die Entstrickungsbesteuerung (Exit Tax)? 
 

Die Entstrickungsbesteuerung betrifft Unternehmens- oder Betriebsvermögen. Sie greift 

zum Beispiel bei: 

Einzelunternehmen 

Freiberuflern 

Personengesellschaften 

Verlagerung von Betriebsvermögen (z. B. Maschinen, Patente, Firmenwerte) ins 

Ausland 

Wenn Unternehmenswerte ins Ausland verlagert werden, entsteht ein „fiktiver 

Veräußerungsgewinn“, der besteuert wird. 
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Warum kann das teuer werden – die Folgen 
 

Fiktiver Gewinn: Es wird so getan, als hätten Sie verkauft – die Wertsteigerung wird 

besteuert. 

Kein Geldfluss: Sie müssen Steuern zahlen, obwohl Sie keinen Erlös erhalten haben. 

Große Reichweite: Es betrifft nicht nur klassische Firmenanteile, sondern teilweise 

auch Fonds oder andere Beteiligungen, abhängig von der Gesetzeslage. 

 

Welche Strategien oder Ausnahmen gibt es – worauf Sie 

achten können 
 

Mögliche Gestaltungen zur Reduzierung der Steuerlast: 

Geplante Rückkehr: Bei zeitlich begrenztem Auslandsaufenthalt kann die 

Rückkehrregelung greifen. 

Umstrukturierung der Beteiligung: zum Beispiel Einbringen in eine 

Personengesellschaft. 

Verkauf oder Übertragung vor Wegzug: So vermeiden Sie, dass beim Wegzug stille 

Reserven besteuert werden. 

Entstrickungsregeln beachten: Wenn Unternehmenswerte verlagert werden, kann je 

nach Zielstaat und Struktur eine andere Steuerfolge eintreten. 

 

Für wen ist der Leitfaden relevant – und wann nicht 
 

Relevant für Personen, die: 

Anteile von mindestens 1 % an einer GmbH/AG oder vergleichbarer 

Kapitalgesellschaft halten, 

ein Unternehmen oder Betriebsvermögen besitzen, 
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einen Wohnsitzwechsel ins Ausland planen. 

Weniger relevant für Personen, die: 

keine signifikanten Beteiligungen besitzen, 

kein Betriebsvermögen halten. 

 

Fazit: Warum Wegzug gut geplant sein muss 
 

Die Wegzugs- und Entstrickungsbesteuerung existieren, um sicherzustellen, dass in 

Deutschland entstandene Wertsteigerungen auch in Deutschland besteuert werden, 

bevor sie ins Ausland verlagert werden. 

Ein Wegzug sollte deshalb sorgfältig geplant werden: Beteiligungen, Rechtsformen, stille 

Reserven, der richtige Zeitpunkt und steuerliche Beratung sind entscheidend, um 

unangenehme Überraschungen zu vermeiden. 

 

Checkliste: Bin ich betroffen? 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen: 

1. Ziehe ich meinen Wohnsitz dauerhaft ins Ausland?   

2. Habe ich mindestens 1 % Anteile an einer Kapitalgesellschaft (GmbH/AG)?   

3. Habe ich in den letzten zwölf Jahren mindestens sieben Jahre in Deutschland gelebt?   

4. Halte ich Investmentfonds, die unter neue Regeln fallen könnten?   

5. Verlege ich Betriebsvermögen ins Ausland?   

6. Bestehen erhebliche stille Reserven in meinen Vermögenswerten?   

7. Plane ich eine vorübergehende Rückkehr?   

8. Möchte ich Beteiligungen vor dem Wegzug übertragen oder verkaufen?   

9. Benötige ich steuerliche Unterstützung bezüglich Stundung oder Ratenzahlung?   

10. Erhalte ich nach Wegzug weiterhin Erträge aus Beteiligungen? 

Wenn eine der Fragen 1 bis 5 mit „Ja“ beantwortet wird, besteht ein hoher Bedarf an 

steuerlicher Prüfung und individueller Beratung. 
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Disclaimer 

Alle Inhalte dieses Leitfadens wurden nach bestem Wissen und Gewissen 

zusammengestellt. Dennoch erfolgen sämtliche Angaben ohne Gewähr und 

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche Verbindlichkeit. Die 

Informationen stammen überwiegend aus allgemein zugänglichen, öffentlichen 

Quellen und ersetzen keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung. Für 

Entscheidungen auf Grundlage dieser Informationen wird keine Haftung 

übernommen. 

 

• Auf Wunsch stellen wir gerne den Kontakt zu einem erfahrenen 

Steuerberater in Ungarn her. 

 

Kontakt: team@virtuelle-assistenten.eu  

WhatsApp (schriftlich): +49 (0)151 11153614 

 

 

Buchtipp; Werbung 

 

One way ticket nach Ungarn Hardcover – Jetzt auf Amazon ISBN 979-8309997275 

mailto:team@virtuelle-assistenten.eu
https://amzn.to/4aqNRPr
https://amzn.to/4aqNRPr

